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nter den Supplenten der Kirchengeschichte 1mM italienisch: „La filosofia del diritto di Gilovannı
Anhang sSind Laurenz Pröll O. Praem., der Vel- 'a0O1l0 11“ (n Apollinarıs [11991] 521—-548). Von
dienstvolle Historiker VOIL Schlägl (die Geschich- den beiden folgenden eiträgen ex1istieren hın-

des tiftes wurde 1980 Von Isfried Pichler CI- bislang HUr cClie Originalversionen Pol-
nisch.ganzt und Teu herausgegeben), und der St. PÖölt-

Gelehrte Josef (Verfasser des wich- Der zweiıte Artikel widmet sich „Johannes Paul
tigen Wegweisers IC Österreic 'fi IL, als Gesetzgeber“”. Hr ist der erste aps der
ervorzuheben.
INZ

ESC  e, der die gesamte Grundgesetzgebung
eOTZ 'acha (legislazione dı base) für die Universalkirche

erlassen hat, das heißt den Codex des kanoni-
schen Rechts (für die lateinische Kirche), das
Gesetzbuch der atholischen Ostkirchen SoOWwIleKIRCHENRKRECHT
die Apostolische onstitution Pastor bonus über

GR'  SKI NON, filosofia del die Römische Kurie, die dem aps! als ırten der
derecho las enenNanzas de Juan {1 OLros Gesam!  IC ZUT Seite Ste| präsentiert diese
escr1ıtos. Bogotä 2001 (XXXVI 73) art Dokumente kurz und unterstreicht dann (unter
Dieses Buch enthält clie spanische Übersetzung Bezugnahme auf vertrauliche Kenntnisse adus

erster Hand), wIl1e Johannes Paul IL 1mM Bewusst-us dem Polnischen dreier Beiträge VOINl Gro-
cholewsk], der Ee{IWwi Jahre innerhalb des se1in, selbst kein Kanonist se1ın, ZUIN ınen
ersten Gerichtes der Apostolischen Signatur wollte, dass die besagten Dokumente die Frucht

kollegialer Arbeit selen, ZUM anderen ber dietätig Wäar Zzuletz' als Präfekt) und ül Kardi-
nalpräfekt der ongregation für das katholische Redaktionsarbeiten selbst mitverfolgen und sich
Bildungswesen ist. OrWO) erstellt der Über- ınem gründlichen persönlichen Studium
setzer Prof. Bogdan Piotrowski (vom herausge- damit beschäftigen wollte
benden kolumbianischen stituto de Huma- Zuletzt wird noch die Übersetzung ıner ede
nidades, Universidad de La Sabana) eın CUFTF1- wiedergegeben, die 1998 anlässlich der Verlei-
culum vıtae des Autors, und Prof. Ilva Myriam hung des Ehrendoktorates der Akademie

Katholische Theologie Warschau Gjetzt: Kardıi-OYyOoSs Castaneda fügt dem einige Gedanken
über echt und Gerechtigkeit Lehramt des nal Stefan Wyszynski Universitäi gehalten hat,
amtierenden Papstes als Prolog wobei über „die spezifischen emente der

Rechtsprechung der Kirche“ sprach. Es han-Der erste Artikel VOINl „Über die Rechtsphilo- delt sich dabei die Synthese verschiedenersophie den Lehraussagen und anderen Schrif-
ten VO)]  - Johannes Paul IL ”«“ ist eın VOINl auf wichtiger Studien VO)]  - C;I die wI1ıe den An-
ınem internationalen Colloquium Parıs 1990 merkungen angeführt bereits italienisch,

deutsch der englisch veröffentlicht wurden.gehaltener ortrag, bestehend dQus wel Teilen:
a) eıne Synthese der philosophischen 'oOpO- Das Buch bestätigt die wohlbekannte Fähigkeit
logie VOIN Wojtyla, welche fundamentale Prin- des Autors, komplizierte und schwierige Fragen

klarer, logischer und gründlicher Weisezıplen für die Rechtsphilosophie enthält; die
behandeln.Rechtskonzeption 1im Magisterium Von Johannes

Paul IL Diesbezüglich bemerkt der utor scharf- Rom Frans Daneels
sinnıg, dass sich die philosophische und theo-
logische Lehrtätigkeit bei Johannes Paul IL mıiıt-
einander 1 Einklang befinden und eine MORALIHEOLOGIE
homogene Unterweisung ergeben. präsentiert
seine Studie als ınen schlichten Entwurf, der echts-„Eingetragene Lebenspartnerschaft”.
noch weitere Vertiefungen erfordern würde. Die sicherheit homosexuelle Paare Angriff auf
angesprochene Synthese der philosophischen Ehe und Familie? Pustet, Regensburg 2001 68)
Anthropologie Von Wojtyla stellt jedoch eın Kart.
sehr wertvolles Hiltsmuittel dar jene, welche Die Diskussion die se1it dem Vorjahr
die Absicht aben, das Studium des Lehramts Deutschland mögliche „Eingetragene Lebens-
des gegenwärtigen Papstes vertiefen. Gerade partnerschaft” unter homosexuellen Personen
SN der Bedeutsamkeit der Untersuchung @1 - interessiert über die Landesgrenzen hinaus. Die
scheint ©5 angebracht Zu vermerken, dass dieser diesem chmalen Banı gesammelten Referate
uch bereits auf französisch publiziert wurde einer Jagung der Ka  T ademie Bayern
unter dem ıte| „L’humanisme de Jean Paul IL März denen sexualmedizinische, SOZ10-
Premices d’une philosophie du droit“ (n Jean logische, Juristische und theologisch-ethische
Paul IT eft ethique polıtique, hg. VOIN ].-B. d’Onorio, Aspekte des Problems ZUTr Sprache kommen, Vel-

Editions Universitaires, Parıs 1992, 19—43), SOWI1e dienen deshalb eiıne breitere Aufmerksamkeit.
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Unter den Supplenten der Kirchengeschichte im 
Anhang sind Laurenz Pröll O.Praem., der ver­
dienstvolle Historiker von Schlägl (die Geschich­
te des Stiftes wurde 1980 von Isfried Pichler er­
gänzt und neu herausgegeben), und der St.Pölt­
ner Gelehrte Josef Wodka (Verfasser des wich­
tigen Wegweisers "Kirche in Österreich" 1959) 
hervorzuheben. 
Linz Georg Wacha 

KIRCHENRECHT 

• GROCHOLEWSKI ZENON, La filosofia dei 
derecho en las enefianzas de Juan Pablo II y otros 
escritos. Bogota 2001. (XXXVI + 73) Kart. 
Dieses Buch enthält die spanische Übersetzung 
aus dem Polnischen dreier Beiträge von Z. Gro­
cholewski, der etwa 27 Jahre innerhalb des 
Obersten Gerichtes der Apostolischen Signatur 
tätig war (zuletzt als Präfekt) und nun Kardi­
nalpräfekt der Kongregation für das katholische 
Bildungswesen ist. Im Vorwort erstellt der Über­
setzer Prof. Bogdan Piotrowski (vom herausge­
benden kolumbianischen Instituto de Huma­
nidades, Universidad de La Sabana) ein curri­
culum vitae des Autors, und Prof. Ilva Myriam 
Hoyos Castaiieda fügt dem einige Gedanken 
über Recht und Gerechtigkeit im Lehramt des 
amtierenden Papstes als Prolog an. 
Der erste Artikel von G. "Über die Rechtsphilo­
sophie in den Lehraussagen und anderen Schrif­
ten von Johannes Paul II." ist ein von ihm auf 
einem internationalen Colloquium in Paris 1990 
gehaltener Vortrag, bestehend aus zwei Teilen: 
a) eine Synthese der philosophischen Anthropo­
logie von K. Wojtyla, welche fundamentale Prin­
zipien für die Rechtsphilosophie enthält; b) die 
Rechtskonzeption im Magisterium von Johannes 
Paul H. Diesbezüglich bemerkt der Autor scharf­
sinnig, dass sich die philosophische und theo­
logische Lehrtätigkeit bei Johannes Paul II. mit­
einander im Einklang befinden und so eine 
homogene Unterweisung ergeben. G. präsentiert 
seine Studie als einen schlichten Entwurf, der 
noch weitere Vertiefungen erfordern würde. Die 
angesprochene Synthese der philosophischen 
Anthropologie von K. Wojtyla stellt jedoch ein 
sehr wertvolles Hilfsmittel dar für jene, welche 
die Absicht haben, das Studium des Lehramts 
des gegenwärtigen Papstes zu vertiefen. Gerade 
wegen der Bedeutsamkeit der Untersuchung er­
scheint es angebracht zu vermerken, dass dieser 
auch bereits auf französisch publiziert wurde 
unter dem Titel: "L'humanisme de Jean Paul H. 
Premices d'une philosophie du droit" (in: Jean 
Paul II et I'ethique politique, hg. von J.-B. d'Onorio, 
Editions Universitaires, Paris 1992, 19-43), sowie 
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in italienisch: "La filosofia dei diritto di Giovanni 
Paolo H" (in: Apollinaris 64 [1991] 521-548). Von 
den beiden folgenden Beiträgen existieren hin­
gegen bislang nur die Originalversionen in Pol­
nisch. 
Der zweite Artikel widmet sich "Johannes Paul 
H. als Gesetzgeber". Er ist der erste Papst in der 
Geschichte, der die gesamte Grundgesetzgebung 
(legislazione di base) für die Universalkirche 
erlassen hat, das heißt den Codex des kanoni­
schen Rechts (für die lateinische Kirche), das 
Gesetzbuch der katholischen Ostkirchen sowie 
die Apostolische Konstitution Pastor bonus über 
die Römische Kurie, die dem Papst als Hirten der 
Gesamtkirehe zur Seite steht. G. präsentiert diese 
Dokumente kurz und unterstreicht dann (unter 
Bezugnahme auf vertrauliche Kenntnisse aus 
erster Hand), wie Johannes Paul II. im Bewusst­
sein, selbst kein Kanonist zu sein, zum einen 
wollte, dass die besagten Dokumente die Frucht 
kollegialer Arbeit seien, zum anderen aber die 
Redaktionsarbeiten selbst mitverfolgen und sich 
in einem gründlichen persönlichen Studium 
damit beschäftigen wollte. 
Zuletzt wird noch die Übersetzung einer Rede 
wiedergegeben, die G. 1998 anlässlich der Verlei­
hung des Ehrendoktorates der Akademie für 
Katholische Theologie in Warschau (jetzt: Kardi­
nal Stefan Wyszynski Universität) gehalten hat, 
wobei er über "die spezifischen Elemente der 
Rechtsprechung in der Kirche" sprach. Es han­
delt sich dabei um die Synthese verschiedener 
wichtiger Studien von G., die - wie in den An­
merkungen angeführt - bereits in italienisch, 
deutsch oder englisch veröffentlicht wurden. 
Das Buch bestätigt die wohlbekannte Fähigkeit 
des Autors, komplizierte und schwierige Fragen 
in klarer, logischer und gründlicher Weise zu 
behandeln. 
Rom Frans Daneels 

MORALTHEOLOGIE 

• "Eingetragene Lebenspartnerschaft". Rechts­
sicherheit für homosexuelle Paare - Angriff auf 
Ehe und Familie? F. Pustet, Regensburg 2001. (68) 
Kart. 
Die Diskussion um die seit dem Vorjahr in 
Deutschland mögliche "Eingetragene Lebens­
partnerschaft" unter homosexuellen Personen 
interessiert über die Landesgrenzen hinaus. Die 
in diesem schmalen Band gesammelten Referate 
einer Tagung der Kath. Akademie in Bayern 
(März 2001), in denen sexualmedizinische, sozio­
logische, juristische und theologisch-ethische 
Aspekte des Problems zur Sprache kommen, ver­
dienen deshalb eine breitere Aufmerksamkeit. 
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Zwei Fragen verbinden sich hier die Rechtsform gische Untersuchung. (Studien ZUT Theologie und
iner die gleichgeschlechtlichen Beziehungen C1- Praxıs der Seelsorge 37) Echter, Würzburg
fassende Lebenspartnerschaft und deren Posi- Brosch. (D) 24 .50 (A) 25,50 Fr 46,—.
tion Bezug auf die (im deutschen Grundgesetz Der Verlust 1nes Kindes gehört für betroffene
besonders geschützte) Ehe und Famiiilıie. Für den ern wohl den tiefstgehenden Leiderfahrun-
Gesetzgeber stellt sich die Aufgabe, auf die For- CI Im Kontrast dazu STEe| die Unbeholfenheit
derung der rechtlichen Anerkennung homosexu- un:! Abwehr- bis Verweigerungshaltung der
Jler Partnerschaften reagleren, ohne dem dernen Gesellschaft angesichts des Todes und
rundgesetz zuwider handeln. 1ewelıt dies Irauerns. (49) Rahmen dieser als Dissertation
mıt dem uen Gesetz gelungen ist, soll nicht eingereichten Arbeit üıch Holzschuh

dem Bundesverfassungsgericht zugewlesen, daher das Ziel, neben iıner Darstellung des aktu-
sondern iner breiten Meinungsbildung unter- en Wissensstands ZUIN Thema „praktisch-worfen werden. diesem Sinne will die Veröf- eologische aten Irauer verwalister ern
fentlichung der Referate „als Bericht ıner kirchlicher emeinde“ erheben. Diese SOl-
Teiletappe auf der Suche nach dem richtigen Weg len als wissenschaftliche Grundlage Hınblick
e  en werden“ auf ‚richtungsweisende OS!  ate gemeind-
Eine abwägende der Sar weiterführende Dis- lichen mıi1t verwailisten ern  44 20) die-
kussion kann dieser NC erfolgen. 11©  S Hintergrund seiner estrebungen ist Clie VO)]  5
Immerhin Offenbart sich uch den eiträ- benannte Vermutung: „Angenommen
SCH die bereits Titel ausgedrückte Spannung. wird, dass verwaiıste Eltern gemeindlicher An-
Zwar entsprechen, wI1ie gesagt wird, homosexuel- elund Hilfe bedürtfen, ihrer jeweiligen
le Paare ‚her den nichtehelichen Gemeinschaften kirchlichen Gemeinde ber Star. vernachlässigt(26£), die zumeist TST der Kinder willen ZUT werden“. (18) Der UutOr ist Referent cdas Pro-
Fhe (20. 25), verdienten jedoch Wesch der jekt Trauerforschung und -begleitung
tärkeren Dis!  erung uch dies S@e1 ZU be- für Pastoraltheologie Regensburg.
rücksichtigen (42f) ein gesellschaftspolitisches Der utbau vorliegender Arbeit gliedert sich
Zeichen (27%), wiewohl nicht e1ne Gleichstellung sechs eıle, deren etzter dıe oben genanntenmıit der Ehe Die Anerkennung, (8)N  ate und deren mögliche praktische Konse-
„dass sich wel Menschen besonders nahe ste- UCNZEN beinhaltet. Als Basıs dafür stellt nach
hen‘  $ (43), bedeute sowohl eine Förderung der
Partnerbeziehungen allgemein (42) als uch (äinem einleitenden Teil „praktisch-theologische
ınen verantwortlichen Beistand Krankheit Überlegungen ZUumm Gemeindekontext verwaıiıster

ern  D (27-50) stark geraffter Form prä-und Alter einzelnen (49 55) ESs heißt, der entiert die seiner Arbeit zugrundeliegendegebotene Schutz VOIL Ehe und Familie verwehre Gemeindetheologie und die daraus resultieren-
“  D die Regelung gleichgeschlechtlicher Part-
nerschaften — 55) Dabei werde das Ehe-

den Grundvollzüge. Es folgt eine blitzlichtartige
Darstellung des gesellschaftlichen ONn(texXxTs,recht keineswegs LLIUTLr abgeschrieben 53) Doch dem sich Gemeinde aktualisiert. Dabei legt er

wird uch die rage aufgeworfen, ob der ’aa! einıge Tendenzen der modernen Gesellschaft
gerade beli der Freiheit der (sexuellen) Lebens- dar: „Der gesellschaftliche Erlebnistrend bezieht
gestaltung die begünstigenden Rechtsfolgen sich jedoch auf LLUT angenehm positive Lebens-
die erklärten gleichgeschlechtlichen, nicht auf erfahrungen, Bereich Tod und Irauer festigtdas ausgerichteten Lebensgemeinschaften sich derzeit eiıne a  Z der ‚Erlebnisverwei-knüpfen und davon andere Lebensgemeinschaf-
ten ausnehmen darf (57-68); Frankreich ZUm

gerung , das heißt, schmerzliche Erfahrungen
1m eigenen Leben werden möglichst ‚UusS$!eispiel kennt eine umfassendere Regelung 24) grenzt”. 48) Diese Haltung wird laut Holz-

Dies erweiıtert die Fragestellung, indem S1e die schuh auf TIrauernde ausgedehnt und deren bal-
homosexuellen Lebenspartnerschaften nicht dige Eingliederung den gewohnten Alltag als

Ehe, sondern uch den Lebensgemein- Soll vorgegeben Im 1{1 eıl (51 —122) wWI1| sich
schaften allgemein eziehung setzt. Die der uUutOor der „Irauer verwaiıster ern Psy-Diskussion ist Iso durchaus noch nicht abge- chologische Einsichten‘ (51), und erläutert PSY-schlossen.
1NZ Alfons 1E choanalytische Erklärungsansätze ebenso wWwI1e

eine 5Symptomatik der JIrauer und eiıne Darstel-
lung des Verlaufs der Irauer bei 'ern. Das
Modell für die Irauer verwalster ern nach

PASIORALTIHEOLOGIE Klass 104) nımmt dabei ınen gesonderten
Kaum ein. Neben 1ner Darstellung professio-

OLFGANG, Die Irauer der nell-therapeutischer Hilfestellung anhanı der
ern he1 Verlust eines Kındes: InNe praktısch-theolo- Grundlagen VO]  m Rogers erfahren die
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Zwei Fragen verbinden sich hier: die Rechtsform 
einer die gleichgeschlechtlichen Beziehungen er­
fassende Lebenspartnerschaft und deren Posi­
tion in Bezug auf die (im deutschen Grundgesetz 
besonders geschützte) Ehe und Familie. Für den 
Gesetzgeber stellt sich die Aufgabe, auf die For­
derung der rechtlichen Anerkennung homosexu­
eller Partnerschaften zu reagieren, ohne dem 
Grundgesetz zuwider zu handeln. Wieweit dies 
mit dem neuen Gesetz gelungen ist, soll nicht 
nur dem Bundesverfassungsgericht zugewiesen, 
sondern einer breiten Meinungsbildung unter­
worfen werden. In diesem Sinne will die Veröf­
fentlichung der Referate nur "als Bericht einer 
Teiletappe auf der Suche nach dem richtigen Weg 
begriffen werden" (7). 
Eine abwägende oder gar weiterführende Dis­
kussion kann an dieser Stelle nicht erfolgen. 
Immerhin offenbart sich auch in den fünf Beiträ­
gen die bereits im Titel ausgedrückte Spannung. 
Zwar entsprechen, wie gesagt wird, homosexuel­
le Paare eher den nichtehelichen Gemeinschaften 
(26f), die zumeist erst um der Kinder willen zur 
Ehe führen (20. 25), verdienten jedoch wegen der 
stärkeren Diskriminierung - auch dies sei zu be­
rücksichtigen (42f) - ein gesellschaftspolitisches 
Zeichen (27f), wiewohl nicht eine Gleichstellung 
mit der Ehe (34. 43. 44. 48). Die Anerkennung, 
"dass sich zwei Menschen besonders nahe ste­
hen" (43), bedeute sowohl eine Förderung der 
Partnerbeziehungen ganz allgemein (42) als auch 
einen verantwortlichen Beistand in Krankheit 
und Alter im einzelnen (49. 55). Es heißt, der 
gebotene Schutz von Ehe und Familie verwehre 
nicht die Regelung gleichgeschlechtlicher Part­
nerschaften (49-51. 55). Dabei werde das Ehe­
recht keineswegs nur abgeschrieben (53). Doch 
wird auch die Frage aufgeworfen, ob der Staat -
gerade bei der Freiheit der (sexuellen) Lebens­
gestaltung - die begünstigenden Rechtsfolgen an 
die erklärten gleichgeschlechtlichen, nicht auf 
das Kind ausgerichteten Lebensgemeinschaften 
knüpfen und davon andere Lebensgemeinschaf­
ten ausnehmen darf (57-68); Frankreich zum 
Beispiel kennt eine umfassendere Regelung (24). 
Dies erweitert die Fragestellung, indem sie die 
homosexuellen Lebenspartnerschaften nicht nur 
zur Ehe, sondern auch zu den Lebensgemein­
schaften ganz allgemein in Beziehung setzt. Die 
Diskussion ist also durchaus noch nicht abge­
schlossen. 
Linz Alfons Riedl 
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• HOLZSCHUH WOLFGANG, Die Trauer der 
Eltern bei Verlust eines Kindes: eine praktisch-theolo-
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gische Untersuchung. (Studien zur Theologie und 
Praxis der Seelsorge 37) Echter, Würzburg 22000 
(316) Brosch. € (D) 24,50/€ (A) 25,50/sFr 46,-. 
Der Verlust eines Kindes gehört für betroffene 
Eltern wohl zu den tiefstgehenden Leiderfahrun­
gen. Im Kontrast dazu steht die Unbeholfenheit 
und Abwehr- bis Verweigerungshaltung der mo­
demen Gesellschaft angesichts des Todes und 
Trauerns. (49) Im Rahmen dieser als Dissertation 
eingereichten Arbeit setzt sich W. Holzschuh 
daher das Ziel, neben einer Darstellung des aktu­
ellen Wissensstands zum Thema v.a. "praktisch­
theologische Daten zur Trauer verwaister Eltern 
in kirchlicher Gemeinde" zu erheben. Diese sol­
len als wissenschaftliche Grundlage im Hinblick 
auf "richtungsweisende Postulate für gemeind­
lichen Umgang mit verwaisten Eltern" (20) die­
nen. Hintergrund seiner Bestrebungen ist die von 
ihm selbst benannte Vermutung: "Angenommen 
wird, dass verwaiste Eltern gemeindlicher An­
teilnahme und Hilfe bedürfen, in ihrer jeweiligen 
kirchlichen Gemeinde aber stark vernachlässigt 
werden". (18) Der Autor ist Referent für das Pro­
jekt Trauerforschung und -begleitung am Lehr­
stuhl für Pastoraltheologie in Regensburg. 
Der Aufbau vorliegender Arbeit gliedert sich in 
sechs Teile, deren letzter die oben genannten 
Postulate und deren mögliche praktische Konse­
quenzen beinhaltet. Als Basis dafür stellt er nach 
einem einleitenden Teil "praktisch-theologische 
Überlegungen zum Gemeindekontext verwaister 
Eltern" (27-50) an. In stark geraffter Form prä­
sentiert er die seiner Arbeit zugrundeliegende 
Gemeindetheologie und die daraus resultieren­
den Grundvollzüge. Es folgt eine blitzlichtartige 
Darstellung des gesellschaftlichen Kontexts, in 
dem sich Gemeinde aktualisiert. Dabei legt er 
einige Tendenzen der modemen Gesellschaft 
dar: "Der gesellschaftliche Erlebnistrend bezieht 
sich jedoch auf nur angenehm positive Lebens­
erfahrungen, im Bereich Tod und Trauer festigt 
sich derzeit eine Haltung der ,Erlebnisverwei­
gerung' , das heißt, schmerzliche Erfahrungen 
im eigenen Leben werden möglichst ausge­
grenzt". (48) Diese Haltung wird laut W. Holz­
schuh auf Trauernde ausgedehnt und deren bal­
dige Eingliederung in den gewohnten Alltag als 
Soll vorgegeben. Im III. Teil (51-122) widmet sich 
der Autor der "Trauer verwaister Eltern - Psy­
chologische Einsichten" (51), und erläutert psy­
choanalytische Erklärungsansätze ebenso wie 
eine Symptomatik der Trauer und eine Darstel­
lung des Verlaufs der Trauer bei Eltern. Das 
Modell für die Trauer verwaister Eltern nach 
D. Klass (104) nimmt dabei einen gesonderten 
Raum ein. Neben einer Darstellung professio­
nell-therapeutischer Hilfestellung anhand der 
Grundlagen von C.R. Rogers erfahren v.a. die 


